
 

 
 
 
 

1. Satzung zur Änderung der 
 

Satzung 
der Gemeinde Ostbevern über die Erhebung von Elternbeiträgen 

im Rahmen der Offenen Ganztagsgrundschule sowie „Acht-bis-Eins-Betreuung“ 
in der Gemeinde Ostbevern 

 
 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 3 und 41 Abs. 1 Buchstaben f) und i) der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes in 
der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Ostbevern in seiner Sitzung am 
24.03.2009 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

§ 4 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
 
„(5) Zur Berechnung des Einkommens werden die Regelungen des Kinderbildungsge-
setzes (KiBiz) vom 25.10.2007 in der jeweils gültigen Fassung analog angewendet.“ 
 

 
 

Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 


